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Einleitung

Grundrechtsschutz in der Europäischen Union ist wieder ein viel diskutiertes

Thema. Im Mittelpunkt der aktuellen Debatte steht die Charta der Grundrechte der

Europäischen Union, die anlässlich des Europäischen Gipfels von Nizza, im

Dezember 2000, von Rat, Europäischem Parlament und Kommission „feierlich

proklamiert“ worden ist. Die Charta enthält einen Katalog verschiedener Rechte,

die neben den universellen Rechten (Freiheits- und Gleichheitsrechte, wirtschaft-

liche und soziale sowie justizielle Rechte) auch die speziell den Unionsbürgern

durch den EG-Vertrag gewährten Rechte umfassen. Eine unmittelbar bindende

Rechtswirkung kommt der Charta mit der in Nizza gewählten Form der Verab-

schiedung (feierliche Proklamation) zwar nicht zu. Ihre Bedeutung als Referenz,

nicht nur im politischen, sondern auch im justiziellen Kontext darf jedoch keines-

wegs unterschätzt werden. Hinzu kommt, daß die Möglichkeit ihrer Annahme als

bindendes Instrument von Anfang an offengelassen wurde und nun im Rahmen

des derzeit stattfindenden Konvents auch konkret diskutiert wird.

Im Rahmen eben dieser Diskussion um die Zukunft der Charta als auf euro-

päischer Verfassungsebene bindendem Grundrechtskatalog wird hin und wieder

vorgeschlagen, auch die Mitgliedstaaten vollständig in diese Grundrechtsbindung

einzubeziehen; mit anderen Worten: einen supranationale wie nationale Gewalt

gleichermaßen bindenden Grundrechtskatalog zu schaffen, wie dies etwa nach

dem Grundgesetz für die Länder und den Bund in der Bundesrepublik Deutsch-

land der Fall ist.

Nach den derzeit geltenden Verträgen ist dies bekanntlich nicht der Fall. Vielmehr

sind die Grundrechtsschutzzuständigkeiten zwischen Mitgliedstaaten und Ge-

meinschaft grundsätzlich getrennt. Denn in den Gemeinschaftsverträgen haben

sich die Mitgliedstaaten gerade nicht gegenüber den Grundrechten allgemein ver-
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pflichtet, sondern lediglich gegenüber den Grundfreiheiten, einschließlich des

ihnen zugrundeliegenden Grundrechts auf Nicht-Diskriminierung aus Gründen der

Staatsangehörigkeit, sowie gegenüber dem speziellen Grundrecht der Nicht-Dis-

kriminierung aus Gründen des Geschlechts im Bezug auf das Arbeitsentgelt. An

die allgemeinen Gemeinschaftsgrundrechte, die (bisher noch ungeschrieben) auf

der primärrechtlichen Ebene der Gemeinschaftsverträge angesiedelt sind, sind

demnach unmittelbar nur die Gemeinschaftsorgane selbst, nicht aber die Mitglied-

staaten gebunden.

Zugleich bedeutet diese Trennung der Grundrechtsschutzzuständigkeiten jedoch

nicht, daß es eine Grundrechtsbindung der Mitgliedstaaten nach dem Gemein-

schaftsrecht nicht gibt. Die Existenz dieser mitgliedstaatlichen Grundrechts-

bindung nachzuweisen und ihren Gehalt aufzuzeigen ist Thema dieser Arbeit.

Für die gemeinschaftsrechtliche Grundrechtsbindung der Mitgliedstaaten bestehen

zwei Ansatzpunkte. Zunächst sind die Mitgliedstaaten nach der Rechtsprechung

des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) „im Anwendungsbereich des Gemein-

schaftsrechts“ an die Gemeinschaftsgrundrechte gebunden. Die Formel von der

„Grundrechtsbindung der Mitgliedstaaten im Anwendungsbereich des Gemein-

schaftsrechts“ ist längst als Standardformel anerkannt,1 doch wirft sie bei

genauerer Betrachtung eine Vielzahl von Fragen auf. Der EuGH hat sich ihrer

zwar in einer Reihe von Fällen bedient, doch bietet die nicht eben umfangreiche

einschlägige Rechtsprechung kaum Anhaltspunkte für die Beantwortung der

Frage, wie eine solche mitgliedstaatliche Grundrechtsbindung dogmatisch begrün-

det ist und wo ihre Grenzen verlaufen.

                                                

1 In der Charta hat sie allerdings in dieser Form keine Aufnahme gefunden. Vielmehr heisst es
dort im Artikel 51 Abs. 1 „Die Charta gilt […] für die Mitgliedstaaten ausschliesslich bei der
Durchführung des Rechts der Union.“
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Zweitens kann eine gemeinschaftsrechtliche Grundrechtsbindung der Mitglied-

staaten qua Sekundärrecht geschaffen bzw. „verfügt“ werden. Es gibt bereits Bei-

spiele solcher Gemeinschaftsgesetzgebung, die bestimmte Gemeinschaftsgrund-

rechte für alle Mitgliedstaaten verbindlich festschreibt und damit nationalen

Grundrechtsschutz unter einem gemeinschaftsrechtlichen Standard harmonisiert.

In der Literatur ist jedoch bisher nur selten die Frage behandelt worden, welche

Kompetenzen der Gemeinschaftsgesetzgeber zur Schaffung einer sekundärrecht-

lich begründeten Bindung der Mitgliedstaaten an die Gemeinschaftsgrundrechte

hat und vor allem welches Potential für eine solche „Grundrechtsgesetzgebung“

im Gemeinschaftsrecht besteht.

Ziel der Arbeit ist es, Umfang und Grenzen dieser beiden verschiedenen Formen

der mitgliedstaatlichen Grundrechtsbindung im Gemeinschaftsrecht genauer zu

bestimmen. Der Unterschiedlichkeit der jeweiligen Ansatzpunkte der Bindung

entsprechend ist die Arbeit in zwei Teile aufgegliedert. Der erste Teil widmet sich

der nach der Rechtsprechung bestehenden Grundrechtsbindung „im Anwendungs-

bereich des Gemeinschaftsrechts“. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt hier

auf der Darstellung und Analyse der entsprechenden Kasuistik des Gerichtshofs.

Der zweite Teil behandelt die sekundärrechtlich begründete Grundrechtsbindung

der Mitgliedstaaten. Hier sollen die im Vertrag verankerten Rechtsetzungsbefug-

nisse der Gemeinschaft daraufhin untersucht werden, ob und – wenn ja – in

welchem Umfang sie zur Grundrechtsgesetzgebung gegenüber den Mitglied-

staaten ermächtigen.

Die Arbeit beschäftigt sich damit in erster Linie mit den kompetenzrechtlichen

Aspekten einer mitgliedstaatlichen Grundrechtsbindung im Gemeinschaftsrecht.

Die Frage, welche Zuständigkeiten und Befugnisse die Gemeinschaft hat, über

den Schutz von Grundrechten in den Mitgliedstaaten zu bestimmen, steht im Vor-

dergrund. Die Diskussion um die Abgrenzung von Grundrechtszuständigkeiten

hat jedoch eine weitere Dimension: Jenseits formaler Zuständigkeiten geht es um
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die Frage, welche Funktion und Bedeutung die Grundrechte im europäischen Inte-

grationsprozeß haben. Die Beantwortung dieser Frage erfordert komplexe grund-

rechtsphilosophische, staatsphilosophische und integrationspolitische Überlegun-

gen, die den dieser Arbeit gesetzten Rahmen jedoch sprengen.2 Ungeachtet dessen

soll die Diskussion um einige bislang zu wenig beachtete Aspekte bereichert

werden.

Die Arbeit behandelt die Grundrechtsbindung der Mitgliedstaaten nach dem

Gemeinschaftsrecht. Gegenstand ist damit nicht die Grundrechtsbindung der

Gemeinschaft selbst.3 Ihre Herleitung wird in den folgenden Ausführungen als

dem Leser bekannt vorausgesetzt.4 Eine sorgfältige Abgrenzung zur hier unter-

suchten mitgliedstaatlichen Grundrechtsbindung wird indessen vor allem dort

erforderlich sein, wo die Gemeinschaft durch die Mitgliedstaaten handelt.

Ebensowenig Gegenstand der Untersuchung ist der außerhalb der supranationalen

Zuständigkeit der Union liegende Grundrechtsschutz. Denn mit „gemeinschafts-

rechtlicher“ Grundrechtsbindung ist die unter der ersten Säule der Gemeinschafts-

verträge existierende supranationale Bindung gemeint, wie sie durch die Gemein-

schaftsgerichte (deren oberstes der Gerichtshof ist) durchgesetzt und wie sie durch

den Gemeinschaftsgesetzgeber kraft der Rechtssetzungsbefugnisse geschaffen

werden kann, die ihm übertragen sind.5 Der im Unionsvertrag, in der zweiten und

                                                

2 Zu dieser Diskussion siehe z.B. Bellamy in Bellamy/Bufacchi/Castiglione (Hrsg.), Democ-
racy and Constitutional Culture in the European Union, S. 11ff.

3 Umfassend dazu siehe in jüngerer Zeit nur Chwolik-Lanfermann, Grundrechtsschutz in der
Europäischen Union, und Kokott, AöR 1996 (121), S. 600ff.

4 Zur wertenden Rechtsvergleichung statt vieler Bleckmann in FS Börner, S. 29ff.

5 Die Arbeit folgt damit in der Terminologie der Unterscheidung zwischen der Gemeinschaft
als der supranational handelnden juristischen Person auf der einen Seite und der Union als
Gesamtbegriff des dreisäuligen Vertragswerkes auf der anderen Seite. Zu den einzelnen
Theorien über die Bedeutung von Union/Gemeinschaft siehe nur v. Bogdandy/Nettesheim,
EuR 1996, S. 3ff.
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dritten Säule angesprochene intergouvernementale Grundrechtsschutz bleibt daher

außer Betracht.

Gegenstand der Untersuchung ist schließlich auch nicht die deutsch-verfassungs-

rechtliche Beurteilung der mitgliedstaatlichen Grundrechtsbindung unter dem

Gemeinschaftsrecht. Zahllose Veröffentlichungen haben sich mit der Frage aus-

einandergesetzt, wie das Grundgesetz die Bindung der Bundesrepublik Deutsch-

land an das Gemeinschaftsrecht beurteilt, wenn diese Bindung gegen die bundes-

deutschen Grundrechte verstößt.6 Man denke etwa an die Situation, daß eine

supranationale Regelung in Deutschland durchgesetzt werden soll, die nach

gemeinschaftsrechtlichem, nicht aber nach bundesdeutschem Verständnis grund-

rechtsgemäß ist.7 Die Beiträge zu diesem Thema haben sich damit auf die Frage

eines – aus der Grundgesetz-Perspektive betrachtet – in formeller wie materieller

Hinsicht unzureichenden Grundrechtsschutzes gegen die Gemeinschaft selbst kon-

zentriert. Wie das Grundgesetz dazu steht, wenn eben jener gemeinschaftsrecht-

liche Grundrechtsschutz nicht gegen die Gemeinschaft, sondern gegen die Bun-

desrepublik selbst geltend gemacht wird (und das, weil er im Vergleich zum

grundgesetzlichen womöglich der für den Betroffenen vorteilhaftere ist), ist nach

Kenntnis der Verfasserin noch nicht ausführlich untersucht worden. Weil diese

Arbeit jedoch auf die gemeinschaftsrechtliche Perspektive fokussiert ist, muß

dieses Unternehmen anderen überlassen bleiben.

Die Arbeit legt ein Grundrechtsverständnis zugrunde, wie es in der Recht-

sprechung des EuGH zum Ausdruck kommt und in Artikel 6 (F) EUV bestätigt

                                                

6 In jüngerer Zeit siehe Pfrang, Das Verhältnis zwischen europäischem Gemeinschaftsrecht
und deutschem Recht.

7 Siehe dazu jüngst speziell zur Problematik der Umsetzung von Richtlinien Rickert, Grund-
rechtsgeltung.
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ist.8 Weil die Grundrechte vom EuGH am konkreten Fall aus wertender Rechts-

vergleichung gewonnen werden und ein geschriebener Katalog bisher fehlt,

bleiben sie als Gesamtheit entwicklungsoffen.9 Ob die Grundfreiheiten Sonder-

grundrechte darstellen, kann hier offenbleiben.10 In den folgenden Untersuchun-

gen sollen sie jedenfalls terminologisch von den „anderen“ Grundrechten abge-

grenzt werden.

                                                

8 Zur Bedeutung des Art. 6 (F) EUV siehe nur Neuwahl in Neuwahl/Rosas (Hrsg.), The Euro-
pean Union and Human Rights, S. 1ff, und Krogsgaard, Legal Issues of European Integra-
tion 1993, S. 102ff.

Die Artikel sind Art. 12 des Amsterdamer Vertrages entsprechend umnumeriert. Die alte
Numerierung ist jeweils in (runden) Klammern und kursiv gesetzt angegeben. Bei Kommen-
tarliteratur, die vor dem Amsterdamer Vertrag erschienen ist, wird die alte Numerierung
ebenfalls kursiv ausgewiesen. Wenn in Zitaten auf die alte Numerierung Bezug genommen
wird, wird zusätzlich die neue in eckigen Klammern aufgeführt.

9 Vgl. Beutler in GTE Art. F, Rz. 54.

10 Zur Diskussion Hirsch, RdA 1998, S. 196 m.w.N.; vgl. auch Bleckmann in GS Sasse,
S. 665ff.



Teil I: Die Grundrechtsbindung der Mitgliedstaaten
„im Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts“

Einleitung

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs wird mitgliedstaatliches Handeln „im

Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts“ auf seine Vereinbarkeit mit den

Gemeinschaftsgrundrechten hin überprüft.11 Diese Rechtsprechung hat sich an

zwei Fallkonstellationen entwickelt. So hat der EuGH eine mitgliedstaatliche

Grundrechtsbindung zum einen dann angenommen, wenn nationale Maßnahmen

gegen Grundfreiheiten verstoßen, zum anderen dort, wo sie die Durchführung von

Gemeinschaftssekundärrecht betreffen.

Die Entscheidungen des Gerichtshofs in diesen Fällen treffen wenig Aussagen

darüber, wie sich diese mitgliedstaatliche Grundrechtsbindung begründet und wo

ihre Grenzen verlaufen. So ist unklar, ob über die genannten Fallkonstellationen

hinaus auch andere Situationen denkbar sind, in denen die Gemeinschafts-

grundrechte den Mitgliedstaaten gegenüber Anwendung finden können. Unklar ist

schließlich auch und vor allem, was den „Anwendungsbereich des Gemeinschafts-

rechts“ ausmacht. Im Vertrag selbst findet sich die Formel nirgendwo. Gleich-

zeitig ist jedoch in Artikel 12 (6),12 der das allgemeine Diskriminierungsverbot

                                                

11 Die Zuständigkeit zur Prüfung der Gemeinschaftsgrundrechte obliegt den Gemeinschafts-
gerichten. Dies sind die mitgliedstaatlichen Gerichte, soweit sie zur Rechtsfindung über
Gemeinschaftsrecht tätig werden. Oberstes Gemeinschaftsgericht ist der EuGH, dessen Aus-
legung der Gemeinschaftsgrundrechte letztverbindlich ist (zu den Gemeinschaftsgerichten
allgemein siehe Slaughter/Sweet/Weiler [Hrsg.], Prologue, S. 5). Für ein Gericht in der
Bundesrepublik Deutschland bedeutet also die Zuständigkeit zum Gemeinschaftsgrund-
rechtsschutz, daß neben die Prüfung der Grundrechte nach dem Grundgesetz die der Gemein-
schaftsgrundrechte tritt, wobei letztere nach dem Prinzip des Vorrangs von Gemein-
schaftsrecht vorgehen. Pernice, NJW 1990, S. 2417, spricht von „doppelter Grundrechtsloya-
lität“; vgl. auch Rengeling, Grundrechtsschutz, S. 191.

12 Zur Angabe der Vertragsvorschriften nach alter und neuer Numerierung vgl. Einleitung,
Fn. 8. Artikel ohne Vertragsbezeichnung sind solche des EG-Vertrages. Hinweise auf den
„Vertrag“ beziehen sich ebenfalls auf den EG-Vertrag. Der EU-Vertrag oder andere Verträge
werden dagegen ausdrücklich bezeichnet.




